
Votum des GdG-Rats Hellenthal-Schleiden zur Bildung der 
pastoralen Räume in der Region Eifel:

Nach dem Beschluss des Synodalkreises, dass das Bistum Aachen zukünftig in 50 „Pastorale 
Räume“ als territoriale Grundstruktur gegliedert werden soll, hat das Regional- Team für die Region
Eifel 2 Vorschläge erarbeitet und dem GdG-Rat sowie den stellvertretenden Vorsitzenden der 
Kirchenvorstände vorgestellt.

Dabei wird in Vorschlag 1 aus der jetztigen GdG Hellenthal-Schleiden, die die kommunale 
Gemeinde Hellenthal und die Stadt Schleiden umfasst, ein neuer pastoraler Raum gebildet.

Im Vorschlag 2 würden die benachbarten GdGs Hellenthal-Schleiden und Blankenheim-Dahlem 
gemeinsam einen großen pastoralen Raum bilden.

Nach intensiver Diskussion in zwei GdG-Ratssitzungen spricht sich der GdG-Rat Hellenthal-
Schleiden für den Vorschlag 1 aus.

Der Vorschlag 1 erfüllt zwar nicht ganz das Kriterium von 15.000 Katholiken für einen pastoralen 
Raum, aber flächenmäßig ist die GdG Hellenthal-Schleiden bereits jetzt die größte ihrer Art im 
Bistum Aachen. Wir befinden uns hier in einem relativ dünn besiedelten ländlichen Raum, so dass 
die Kriterien hier schwer zu erfüllen sind. Das Gebiet enthält jedoch 16 Kirchengemeinden, in 
denen überall noch Pfarreiräte existieren und engagierte Menschen vor Ort kirchliches Leben aktiv 
gestalten. Hinzu kommen viele Kapellengemeinden, 1 Krankenhaus, zahlreiche Kindertagesstätten 
und Grundschulen, 1 Förderschule und 4 weiterführende Schulen, die Pfadfinder, weitere kirchliche
Initiativkreise und die Caritas, die alle Orte von Kirche sein können. Diese vielen Orte von Kirche 
sollen vom Leitungs-Team des pastoralen Raums unterstützt und gefördert werden. Wir glauben, 
dass das schon in der bestehenden GdG Hellenthal-Schleiden eine große Herausforderung ist, zumal
die Fläche jetzt schon sehr groß und die Wege weit sind.

Deshalb ist das Votum des  GdG-Rat Hellenthal-Schleiden einstimmig (bei einer Enthaltung), dass 
entsprechend dem Vorschlag 1 der pastorale Raum im Gebiet Hellenthal-Schleiden den Grenzen der
jetztigen GdG entsprechen soll. Wie die anderen GdGs sich positionieren, ist davon unbenommen.




